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§ 38 Stmk. L-DBR Höchstgrenzen der
Dienstzeit

 Stmk. L-DBR - Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Die Tagesdienstzeit darf 13 Stunden nicht überschreiten.

2. (2)Von der Höchstgrenze gemäß Abs. 1 kann bei Tätigkeiten abgewichen werden,

1. 1.die an außerhalb des Dienstortes gelegenen Orten zu verrichten sind oder

2. 2.die notwendig sind, um die Kontinuität des Dienstes oder der Produktion zu gewährleisten, insbesondere

1. a)zur Betreuung oder Beaufsichtigung von Personen in Heimen,

2. b)bei Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten,

3. c)bei land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten,

4. d)im Straßenerhaltungsdienst,

wenn den betroffenen Bediensteten innerhalb der nächsten 14 Kalendertage eine Ruhezeit verlängert wird. Die

Ruhezeit ist um jenes Ausmaß zu verlängern, um das die Tagesdienstzeit von 13 Stunden überschritten wurde.

3. (3)Die Wochendienstzeit, einschließlich der Überstunden, darf innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 17

Wochen im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten. Bei der Ermittlung der zulässigen Wochendienstzeit

bleiben Zeiten, in denen die Bediensteten vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend

sind, außer Betracht.

4. (4)Über die Höchstgrenze gemäß Abs. 3 hinaus sind längere Dienstzeiten nur mit Zustimmung des/der

Bediensteten zulässig. Dem/Der Bediensteten, der/die nicht bereit ist, längere Dienste zu leisten, dürfen daraus

keine Nachteile entstehen. Der Leiter/Die Leiterin einer Dienststelle ist verpflichtet, aktuelle Listen über

Bedienstete zu führen, die sich zur Erbringung längerer Dienste bereit erklärt haben. Die aktualisierten Listen

sind jeweils der für die Überwachung des Bedienstetenschutzes zuständigen Abteilung des Amtes der

Landesregierung vorzulegen.

5. (5)Sofern die betroffenen Bediensteten gleichwertige Ausgleichsruhezeiten oder in Ausnahmefällen einen

sonstigen angemessenen Schutz erhalten, sind bei Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse oder nicht

vorhersehbarer Umstände, die vom Dienstgeber nicht zu vertreten sind und deren Folgen trotz aller Sorgfalt

nicht vermieden werden konnten, von Abs. 1 abweichende Anordnungen so weit zulässig, als dies im Interesse

des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Menschen, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung

und Sicherheit oder zur Abwehr eines unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schadens geboten erscheint, um die

Gefährdung abzuwenden oder zu beseitigen.
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